
VillmarerVillmarer
Wochenzeitung des Marktfleckens Villmar

	 Jahrgang 14	 Donnerstag, den 12. Februar 2026 Nummer 7

LINUS Wittich Medien KG

Aus dem Inhalt



Villmar - 2 -� Nr. 7/2026

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
Gemäß § 62 Abs. 5 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 der Hessi-
schen Gemeindeordnung wird hiermit zur 46. öffentlichen 
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses eingeladen.
Sitzungstermin: Freitag, 13.02.2026, 19:30 Uhr
Ort, Raum: in der Volkshalle Weyer, Untergasse 18, 

65606 Villmar-Weyer
Die Sitzung findet gemeinsam mit dem Bau- und Um-
weltausschuss und dem Ausschuss für Kultur, Sport und 
Soziales statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschluss-

fähigkeit
2. Haushalt 2026;

hier: Beratung
3. Verschiedenes
Villmar, den 06.02.2026

gez.
Andreas Götz

Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses
Gemäß § 62 Abs. 5 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 der Hessi-
schen Gemeindeordnung wird hiermit zur 26. öffentlichen 
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses eingeladen.

Sitzungstermin: Freitag, 13.02.2026, 19:30 Uhr
Ort, Raum: in der Volkshalle Weyer, Untergasse 18, 

65606 Villmar-Weyer
Die Sitzung findet gemeinsam mit dem Haupt- und Fi-
nanzausschuss und dem Ausschuss für Kultur, Sport und 
Soziales statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschluss-

fähigkeit
2. Haushalt 2026;

hier: Beratung
3. Verschiedenes
Villmar, den 06.02.2026

gez.
Erik Raab-von der Heyde

Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses

Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport 
und Soziales

Gemäß § 62 Abs. 5 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 der Hessi-
schen Gemeindeordnung wird hiermit zur 25. öffentlichen 
Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Soziales 
eingeladen.
Sitzungstermin: Freitag, 13.02.2026, 19:30 Uhr
Ort, Raum: in der Volkshalle Weyer, Untergasse 18, 

65606 Villmar-Weyer
Die Sitzung findet gemeinsam mit dem Haupt- und Fi-
nanzausschuss und dem Bau- und Umweltausschuss 
statt.

Veranstaltungskalender des Marktflecken Villmar
Datum Ort Veranstalter Veranstaltung Uhrzeit Veranstaltungsort
14.02.2026 Villmar Quartettverein Villmar

1920 e. V.
Faschingsparty 20:11 Uhr König-Konrad-Halle

15.02.2026 Villmar Turnverein „Vorwärts“
Villmar e. V.

Straßenparty  beim TV 12:11 Uhr Turnhalle

15.02.2026 Villmar Marktflecken Villmar Faschingsumzug 14:11 Uhr Start: Ferdinand-
Dirichs-Straße

15.02.2026 Aumenau KUSO Aumenau e. V. Kreppelkaffee 14:11 Uhr Gemeindehaus
15.02.2026 Villmar Quartettverein 

Villmar 1920 e. V.
After-Zug-Party König-Konrad-Halle

17.02.2026 Villmar Turnverein
„Vorwärts“ Villmar e. V.

Kinderfasching 14:11 Uhr Turnhalle

18.02.2026 Villmar Teutonia Villmar
1836 e.V.

Heringsessen 18:30 Uhr König-Konrad-Halle

20.02.2026 Villmar Verschönerungsverein
Villmar e. V.

Jahreshauptversammlung 19:30 Uhr Nassauer Hof

21.02.2026 Falkenbach SPD Ortsverein Villmar SPD vor Ort 13:00 – 
15:00 Uhr

Vorplatz
Dorfgemeinschaftshaus

21.02.2026 Villmar Ortsverein 
Bündnis 90/Die Grünen

Villmarer Geschichte
Erwandern

14:00 – 
15:00 Uhr

Brunnenplatz

21.02.2026 Seelbach SPD Ortsverein Villmar SPD vor Ort 15:30 – 
17:30 Uhr

Vorplatz Seelbachtalhalle

21.02.2026 Weyer Ev. Kirchenchor Weyer Heringsessen 18:00 Uhr Ev. Gemeindehaus
22.02.202 Villmar Kath. Kirche Villmar Orgelvesper 17:00 Uhr Kirche
Weitere Termine und nähere Infos zu den Terminen können auf der Gemeindehomepage www.marktflecken-
villmar.de/Freizeit/Veranstaltungskalender eingesehen werden.
Info an alle Vereine!
Veranstaltungen, die im Veranstaltungskalender veröffentlicht werden sollen, bitte der Verwaltung unter markt-
flecken@villmar.de mitteilen. Danke
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Wahlbekanntmachung 

für die 

Kommunalwahlen 
  

im  Marktflecken Villmar 
am 

15.03.2026 
  

1. Am 
15.03.2026 

finden in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr gleichzeitig die Gemeinde- und Kreiswahl  

 
statt. Es werden für die verbundenen Wahlen gemeinsame Wählerverzeichnisse und Wahlbenachrichtigungen, gemein-
same Wahlscheinanträge und Wahlscheine sowie für die Briefwahl ein gemeinsamer Wahlbriefumschlag und für jede der 
verbundenen Wahlen eigene Stimmzettelumschläge verwendet. 

  

2. Die Gemeinde ist in 
7 

allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. Für die allgemeinen Wahlbezirke wird ein 
 Wählerverzeichnis erstellt, in das alle Wahlberechtigten eingetragen werden. 
  

 Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
  
  

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 

 22.02.2026 
übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 

 die Wahlberechtigten zu wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm ge-
kennzeichnet. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten 

 
bei der Gemeindebehörde 

Rathaus, Zimmer 4, Peter-Paul-Straße 30, 65606 Villmar 

 zur Einsichtnahme aus. 
  

3. Das Wählerverzeichnis zu den Kommunalwahlen für die Wahlbezirke der Gemeinde wird an den Werktagen in der Zeit 
vom 

 23.02.2026 
bis zum 

27.02.2026 
während der allgemeinen Öffnungszeiten 

   

 
in Rathaus, Zimmer 4, Peter-Paul-Straße 30, 65606 Villmar 

  

 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme ist barrierefrei. Jeder Wahlberechtigte 
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetra-
gen ist. 

  

 Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist, spätestens am 

 27.02.2026 
bis 

12:30  
Uhr, beim Gemeindevorstand 

  

 Rathaus, Zimmer 4, Peter-Paul-Straße 30, 65606 Villmar Einspruch einlegen. 
  

 Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, 
sind die erforderlichen Beweismittel beizubringen oder anzugeben.  

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschluss-

fähigkeit
2. Haushalt 2026;

hier: Beratung

3. Verschiedenes
Villmar, den 06.02.2026

gez.
Angelika Guidry

Vorsitzende des Ausschusses für 
Kultur, Sport und Soziales
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 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die nicht der Meldepflicht unterliegen, werden nur auf Antrag in das Wählerver- 

 
zeichnis eingetragen. Der Antrag ist schriftlich bis zum 22.02.2026 beim Gemeindevorstand (Anschrift s. 

 oben) zu stellen. Der Inlandsaufenthalt ist durch eine Bescheinigung des Herkunftsmitgliedstaates oder in sonstiger Weise 
glaubhaft zu machen. 

  

 
Wahlberechtigte, die bis spätestens zum 22.02.2026 keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, 

 aber glauben, wahlberechtigt zu sein, müssen Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie nicht Gefahr lau-
fen wollen, ihr Wahlrecht nicht ausüben zu können. 

  

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum in der Gemeinde/der 
Stadt oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 Auf Antrag erhalten Wahlschein und Briefwahlunterlagen 

  in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 

  nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 

  a. wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 

  
bis zum 22.02.2026 oder die Einspruchsfrist bis zum 27.02.2026 

 

   versäumt haben, 

  b. wenn das Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antrags- oder Einspruchsfrist entstanden ist, 

  c. wenn das Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

  

 
Bei der Gemeindebehörde können Wahlscheine und Briefwahlunterlagen mündlich oder schriftlich beantragt werden. Die 
Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. Ein 
telefonisch gestellter Antrag ist unzulässig. 

  

 Wahlscheine können von Wahlberechtigten beantragt werden, die  

 
 in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis zum 13.03.2026 

, 13:00 Uhr, im Fall nachweis- 

  

lich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. Wahlberechtigten, die glaubhaft versichern, dass ihnen der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder ihn verloren haben, kann ebenfalls bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 

  nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, aber aus den oben unter a. bis c. genannten Gründen einen Wahl-
schein erhalten können, bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. 

  

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

  

4.1 Mit dem Wahlschein erhalten die Wahlberechtigten für jede Wahl, für die sie wahlberechtigt sind, einen amtlichen Stimmzet-
tel und einen dazugehörenden amtlichen Stimmzettelumschlag: 

  Für die Gemeindewahl einen amtlichen weißen Stimmzettel und einen gleichfarbigen amtlichen Stimmzettelumschlag, 

  für die Kreiswahl einen amtlichen roten Stimmzettel und einen gleichfarbigen amtlichen Stimmzettelumschlag1), 
  

 Ferner 

 
 einen amtlichen  orangenen Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief  

  zurückzusenden ist, und der Wahlbezirk aufgedruckt sind, 

  und 

  ein amtliches Merkblatt für die Briefwahl, das den Ablauf der Briefwahl in Wort und Bild erläutert. 
  

 
Das Abholen von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zum 
Entgegennehmen der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde schriftlich zu versichern, bevor die 
Unterlagen entgegengenommen werden. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

  

 
Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, 18:00 Uhr, eingeht. Er kann auch bei der 
auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
 

4.2 Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
  

 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ein Ausweispapier zur Wahl mitzubringen. 
  

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Wähler erhalten bei Betreten des Wahlraums je einen amtlichen Stimmzettel 
für die Wahlen, für die sie wahlberechtigt sind, in den unter Nr. 4.1 genannten Farben. 
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4.3 Sind für die Kommunalwahlen mehrere Wahlvorschläge (Listen) zur Wahl zugelassen, wird nach den Grundsätzen einer mit 
einer Personenwahl verbundenen Verhältniswahl gewählt; ist für eine Wahl nur ein Wahlvorschlag zugelassen, so wird die 
Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt. 

  

 Die amtlichen Stimmzettel enthalten 
  

 

 bei der mit einer Personenwahl verbundenen Verhältniswahl die zugelassenen Wahlvorschläge bei der Gemeinde- 
und Kreiswahl in der durch § 15 Abs. 4 des Kommunalwahlgesetzes bestimmten Reihenfolge, des Namens der Partei 
oder Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet auch diese, Ruf- und Familiennamen, auf Wunsch 
der Bewerberin oder des Bewerbers ein Doktorgrad bzw. Ordens- oder Künstlername, wenn dieser im Pass-, Personal-
ausweis- oder Melderegister eingetragen ist, der Bewerberinnen und Bewerber eines jeden Wahlvorschlags, zu jeder 
Bewerberin oder zu jedem Bewerber bei der Wahl der Kreistagsabgeordneten zusätzlich die Gemeinde der Hauptwoh-
nung sowie einen Kreis für die Kennzeichnung eines Wahlvorschlags und drei Kennzeichnungsmöglichkeiten für jede 
Bewerberin und jeden Bewerber. Es sind für jeden Wahlvorschlag höchstens so viele Bewerberinnen und Bewerber auf-
geführt, wie Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind.  

  
  

  Jede wahlberechtigte Person hat so viele Stimmen wie die Gemeindevertretung/der Kreistag/der Ortsbeirat/der Auslän-
derbeirat1) Vertreterinnen und Vertreter hat. 

  

 Der Wähler gibt seine Stimmen bei der mit einer Personenwahl verbundenen Verhältniswahl wie folgt ab: 
  

 
 Die Stimmen können an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber in verschiedenen Wahlvorschlägen vergeben wer-

den (panaschieren) und dabei können jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen gegeben werden (kumulie-
ren). 

  

 

 Sofern nicht alle Stimmen einzeln vergeben werden sollen oder noch Stimmen übrig sind, kann ein Wahlvorschlag zu-
sätzlich in dem in der Kopfleiste vorhandenen Kreis gekennzeichnet werden. In diesem Fall hat die Kennzeichnung der 
Kopfleiste zur Folge, dass den Bewerberinnen und Bewerbern des Wahlvorschlags so lange weitere Stimmen zugerech-
net werden, bis alle Stimmen vergeben sind oder jeder Person des Wahlvorschlags drei Stimmen zugeteilt sind. 

  

 

 Ein Wahlvorschlag kann auch nur in dem in der Kopfleiste vorhandenen Kreis gekennzeichnet werden, ohne Stimmen 
an einzelne Bewerberinnen und Bewerber zu vergeben. In diesem Fall erhält jede Bewerberin und jeder Bewerber in der 
Reihenfolge des Wahlvorschlags so lange jeweils eine Stimme, bis alle Stimmen vergeben oder jeder Person des Wahl-
vorschlags drei Stimmen zugeteilt sind. 

  

  Wenn ein Wahlvorschlag in dem in der Kopfleiste vorhandenen Kreis gekennzeichnet ist, können auch Bewerberinnen 
und Bewerber in diesem Wahlvorschlag gestrichen werden; diesen Personen werden keine Stimmen zugeteilt. 

0,  

  
  

4.4 Die wahlberechtigte Person begibt sich mit dem/den Stimmzettel/n in die Wahlkabine, kennzeichnet dort den/die Stimmzettel 
und faltet ihn/sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnungen nicht erkennen können. 

  

5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt zum Wahlraum, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

  

5.1 Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um  

 16:00 Uhr in  Rathaus, Peter-Paul-Straße 30, 65606 Villmar 

 zusammen. 
  

5.2 Für die Ermittlung des Wahlergebnisses sind Auszählungswahlvorstände gebildet. Sie sind für folgende Wahlbe- 

 zirke bzw. Briefwahlbezirke zuständig und treten am 16.03.2026 um 8:00 Uhr 
 in folgenden Räumlichkeiten zusammen: 

 Wahlbezirk-Nr. Abgrenzung 
der Wahlbezirke 

Lage des Wahlraums 
(Straße, Nr., Zimmer-Nr.) 

 

Auszählungswahlvorstand I 
Auszählungswahlvorstand II 
Auszählungswahlvorstand III 
Auszählungswahlvorstand IV 

Villmar I + Seelbach 
Villmar II + Falkenbach 
Aumenau, Langhecke & Weyer 
Briefwahl 

Rathaus, Peter-Paul-Straße 30  
Zimmer 1- 4 
  

  

6. Die Wahlberechtigten können ihr Wahlrecht jeweils nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig. 

  

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimmen gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf die technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 7 Abs. 5 Kommu-
nalwahlgesetz). 

  

 
Wer unbefugt wählt, sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen der zulässigen Assistenz entge-
gen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten Stimmen 
abgibt. Auch der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch). 

  

 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie in dem Bereich mit einem 
Abstand von weniger als zehn Metern von dem Gebäudeeingang jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift 
oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten. 
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Um den Bankrott abzuwenden, schließen sich Johanne Jo-
hansen und ihre Kusine Luise Gehrke, beides Nachkommen 
des Reedereigründers, zusammen. Unterstützt werden die 
beiden von ihren Freundinnen Paula und Renate. Die vier 
Powerfrauen wenden mit neuen Ideen, tatkräftiger Unter-
stützung junger Leute und einer Finanzspritze des nicht mehr 
geschäftlich tätigen Seniorchefs zunächst den drohenden 
Bankrott ab.
Doch eine weitere große Hürde tut sich auf, mit der keine der 
Freundinnen und auch der Seniorchef nicht gerechnet haben.
Welche Hürde das ist? 
Buch bei uns ausleihen und lesen!
Öffnungszeiten der Bücherei:
Mittwoch und Freitag jeweils von 16:00 – 17:30 Uhr
Email: kontakt@buecherei-villmar.de
Mehr unter www.buecherei-villmar.de
oder auf Instagram: https://www.instagram.com/bueche-
rei_villmar/

Wichtige Informationen
Alle Informationen über aktuelle gemeindliche Themen er-
halten Sie auch unter www.Marktflecken-Villmar.de

-Anzeige-

Abfallwirtschaftsbetrieb für den Landkreis 
Limburg-Weilburg

Niederstein-Süd, 65614 Beselich,
 Tel.-Zentrale: 06484/9172-000
Internet: www.awb-Im.de

- 4 - 
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 Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentschei-
dung ist vor Ablauf der Wahlzeit um 18:00 Uhr unzulässig. 

  

7. Amtliche Musterstimmzettel, auf denen die zugelassenen Wahlvorschläge mit den Bewerberinnen und Bewerbern  
 

abgedruckt sind, sind an folgenden Stellen erhältlich: 
 

Rathaus, Zimmer 4, Peter-Paul-Straße 30, 65606 Villmar 

  

 Sie dienen lediglich der Vorabinformation der Wählerschaft und dürfen nicht in die Wahlurne oder bei der Briefwahl in den 

Wahlbrief gelegt werden. 

 

 Ort, Datum 

Villmar, den 05.02.2026 

Der Gemeindevorstand 

gez. Peer Schmidt 
besonderer Wahlleiter 

   

 

Verkehrseinschränkungen während 
Villmarer Fastnachtsumzug

Aufgrund des Villmarer Fastnachtsumzuges am 15. Feb-
ruar 2026 kommt es entlang der Zugstrecke (Ferdinand-
Dirichs-Straße – Johannes-Gutenberg-Straße – Struther 
Weg – Weyandstraße – Am Lahnufer) zu Verkehrsein-
schränkungen durch Straßensperrungen und absolute 
Haltverbote.
Alle verkehrsregelnden Maßnahmen werden zügig nach 
dem Faschingsumzug wieder aufgehoben.
Der Marktflecken Villmar bittet um Beachtung und Ver-
ständnis und wünscht allen Beteiligten eine fröhliche und 
sichere Faschingszeit.

Informationsveranstaltung zum  
Hallenportal „Locaboo“

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am Montag, den 23. Februar 2026, um 17:30 Uhr findet 
eine Informationsveranstaltung zu unserem neuen digitalen 
Hallenportal „Locaboo“ im Clubraum der Eichelberghalle, 
Jahnstraße 14, 65606 Villmar-Aumenau statt. Mit dem neuen 
Online-Buchungsportal können Sie ganz einfach und bequem 
die Bürgerhäuser des Marktfleckens Villmar reservieren – 
ob für Familienfeiern, Hochzeiten, Vereinsveranstaltungen, 
kulturelle Angebote oder den regelmäßigen Vereinsbetrieb.
Über „Locaboo“ können sowohl Privatpersonen als auch Ver-
eine Anfragen stellen und erhalten alle wichtigen Informati-
onen rund um ihre Buchung, etwa Buchungsbestätigungen, 
Rechnungen, Hausordnungen sowie Fotos der Hallen.
Wir laden Sie herzlich ein, unser neues System kennenzuler-
nen. Vor Ort haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt zu 
stellen – wir beantworten sie Ihnen gerne.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen während der Sprechzeiten 
telefonisch unter 06482 / 9121-42 sowie per E-Mail an hal-
lenvermietung@villmar.de zur Verfügung.

Lesetipp für den Februar: Die 
Familienangelegenheiten der Johanne 

Johansen von Dora Heldt
Nach dem schweren Verkehrsunfall des Geschäftsführers 
einer Reederei kommen dessen üble Machenschaften ans 
Licht, die die Reederei fast in den Ruin führen.
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Mittwoch, 18. Februar
17:30 Uhr Kirche St. Peter und Paul Heilige Messe mit 

Auflegen des Aschenkreuzes
Sonntag, 22. Februar 1. Fastensonntag
Kollekte für die Aufgaben der Pfarrgemeinde
10:30 Uhr Kirche St. Peter und Paul Heilige Messe

Gedenken: Karl Stillger und verstorbene Ange-
hörige

17:00 Uhr Kirche St. Peter und Paul Konzert anlässlich 50 
Jahre Villmarer Orgel (Schola, Orgel)

St. Marien Langhecke

Sonntag, 15. Februar
18:00 Uhr Kirche St. Marien Heilige Messe

Gedenken: Eheleute Alwin und Elfriede Scheib 
und Frau Christel Koch

Sonntag, 18. Februar
16:30 Uhr Kirche St. Marien Wortgottesfeier mit Auflegen 

des Aschenkreuzes

Hungertuch-Wallfahrer in Villmar
Die Misereor-Hungertuchwallfahrt 2026 macht am Ascher-
mittwoch 18. Februar auf ihrer Tagesetappe von Limburg nach 
Werschau mittags gegen 12 Uhr Station in St. Peter und Paul 
Villmar. Nach einem Impuls in der Kirche kehren die Wallfahrer 
in die Unterkirche ein, wo sie von der KAB und dem Ortsaus-
schuss Villmar mit einer Kartoffelsuppe und Getränken bewir-
tet werden. Zu Gebet und Begegnung sind alle Interessierten 
herzlich eingeladen. Die Hungertuchwallfahrt im Bistum Lim-
burg startet am 17. Februar in Kirchähr und schließt mit dem 
feierlichen Eröffnungsgottesdienst der Misereor-Fastenaktion 
am Sonntag, 22. Februar um 10 Uhr in St. Peter und Paul 
Hofheim, der live in der ARD übertragen wird.

Selbst. Evang.-Lutherische 
Kirche, Zionsgemeinde Steeden, 

Villmar-Aumenau
Sonntag, 15. Februar
9.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Mittwoch, 18. Februar
19.00 Uhr Buß-Gottesdienst

Ev. Pfarramt Runkel für Villmar
Sonntag, 15. Februar
9:30 Uhr Ev. Kirche Seelbach
10:00 Uhr Ev. Kirche Runkel
10:00 Uhr Ev. Gemeindehaus Schadeck, Am Dallenberg 17
10:00 Uhr Limburg, Ev. Kirche, Bahnhofstr. 1
10:30 Uhr Aumenau, Ev. Kirche

Ev. Pfarramt für Seelbach und Aumenau
Gottesdienst am 15. Februar 2026
Seelbach 09.30 Uhr
Aumenau 10.30 Uhr
Die Frauenhilfe trifft sich am Donnerstag, 12. Februar, um 15 
Uhr im Ev. Gemeindehaus in Aumenau.

Ev. Pfarramt Münster für Langhecke  
und Weyer

Sonntag, 15. Februar (Estomihi)
9.00 Uhr Münster Gottesdienst (Ev. Gemeindesaal)
10.15 Uhr Weyer Gottesdienst
Mittwoch, 18. Februar
12.00 Uhr Weyer Mittagessen im Ev. Gemeindehaus
19.00 Uhr Münster „Spinnstubb“
Wochenspruch für Sonntag, 15. Februar (Sonntag vor der 
Passionszeit - Estomihi):
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles 
vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten 
von dem Menschensohn.

Lukas 18, 31

Sieben Wochen ohne - Einladung zur 
Passionszeit

Wir alle spüren es: Der Ton in der Welt wird rauher, Härte greift 
um sich. Aber wollen wir wirklich so miteinander umgehen? 
Und: Sollen wir zulassen, dass diese Härte auch in unser 
Denken, in unsere Seelen dringt? Nein! Wir wollen menschlich 
bleiben. Zugewandt und neugierig aufeinander. Erschütterbar 
und empfindsam. Die sieben Wochen bis Ostern sind von 
jeher eine Zeit der Besinnung. Entdecken wir uns neu als das, 
was wir sind: fühlende und mitfühlende Wesen.
Seit 1983 gibt es die Aktion „Sieben-Wochen-ohne“. Was 
damals in Hamburg als „alkoholfreie Passionszeit“ begann, 
hat in den nachfolgenden Jahrzehnten immer neue Themen 
und Möglichkeiten bekommen.
Manche bleiben traditionell bei der alkoholfreien Passionszeit, 
andere entdecken neue Möglichkeiten des „Sieben-Wochen-
mit“. Man kann sich einfach ein Thema oder einen Verzicht 
vornehmen für die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, 
man kann sich auch durch Materialien der kirchlichen Aktion 
begleiten lassen, die man sich im Netz bestellen kann. Anre-
gungen und Gedanken zur diesjährigen Aktion gibt es in den 
Gottesdiensten am Faschingssonntag (15. Februar) in Münster 
(9 Uhr, Gemeindehaus) oder in Weyer (10 Uhr in der Kirche).

Pfarrei Heilig Geist Goldener 
Grund/Lahn

St. Peter und Paul
Sonntag, 15. Februar
Kollekte für die Aufgaben der Pfarrgemeinde
09:00 Uhr Kirche St. Peter und Paul Heilige Messe

Gedenken: für die Pfarrgemeinde / 3.Jahramt für 
Gertrud Hundeborn

Er sprach zu mir: Halt dich an mich,
es soll dir jetzt gelingen;

ich geb’ mich selber ganz für dich,
da will ich für dich ringen;

denn ich bin dein und du bist mein,
und wo ich bleibe, da sollst du sein;

uns soll der Tod nicht scheiden.

Martin Luther 

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 10.
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Baumfällung, Baumpflege,  
Hecken- u. Gehölzschnitte,  

Mäharbeiten, Vertikutieren,  
Entrümpelungen, Unkrautpflege  
u. vieles weitere erledigt für Sie 

zuverlässig die Fa. Baum- u.  
Gartenpflege Alexander Kraus,  

Am Grünen Hang 14, 65594 Runkel, 
Tel.: 0 64 31 / 21 69 34

Vererben Sie richtig!
Warum ist das Berliner Testament meist falsch?  

Wie werde ich daheim alt?

Wie geht mein Erbe nach den Kindern auf die Enkel über?

Wie vermeide ich Erbschaftssteuer, Pflichtteil und Erbstreit?

Welche Chancen und Risiken gibt es beim Schenken und Vererben?

Hauptkanzlei Saulheim, Tel.: 06732-936801, www.Anwalt-Batzner.de

Richtig schenken und klug vererben
Kostenloser Vortrag von Fachanwalt für Erbrecht Batzner, 

ohne Anmeldung, Dauer 1 Stunde  

Mo. 23. Februar - 11.00 h Kirchheimbolanden Stadthalle, Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee 4 

Mo. 23. Februar - 14.30 h Mainz Turngemeinde, Kirchstr. 45-47

Di.   24. Februar - 11.00 h Wiesbaden Kurhaus, Kurhausplatz 1

Di.   24. Februar - 14.30 h Bad Kreuznach Haus des Gastes, Kurhausstr. 22-24

Do.  26. Februar - 15.00 h Wörrstadt Neubornhalle, Jahnstr. 15

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
drucken

online

Jetzt 

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien 

Überforderung, Vernachlässigung 
und Streit sind in vielen 
Familien Alltag. 
SOS-Kinderdorf stärkt benachteiligte Familien 
mit offenen und ambulanten Angeboten frühzeitig, 
damit Kinder geborgen aufwachsen können.  

Jetzt helfen: sos-kinderdorf.de

Überall da, wo es Podcasts gibt.

Kennen Sie Ihr 
Herzinfarkt-Risiko?

Rund 300.000 Menschen erleiden in 
Deutschland jedes Jahr einen Herzinfarkt. 
Finden Sie heraus, ob Sie gefährdet sind.

Jetzt den Test machen:
www.herzstiftung.de/risiko

Wer sich selbst ernähren kann, 
führt ein Leben in Würde. 
brot-fuer-die-welt.de/saatgut

Gutes Aussäen
ist alles.
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S T R O M  U N D  G A S ?
B E I  U N S  A L L E S  A U S  E I N E R  H A N D

Heinr ich Schwarz GmbH -  Industr ies traße 4-6 -  65582 Diez

0 6 4 3 2 / 6 0 2 - 3 1

INKLUSIVLEISTUNGEN
·    Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach 
Mombasa in der Economy Class

·  Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren
·  Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen im 
klimatisierten Reise- oder Minibus

·  7 Übern. im 4* Hotel Severin Sea Lodge
·  Halbpension-Plus (Frühstück, 
Snack, Abendessen)

•  Live-Show „Abenteuer Weltumrundung“  
mit Reiner Meutsch

·  Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«
·  Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
·  FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort
·  Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch 

tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH)
·  50 € Spende sind im Reisepreis inkludiert und 

kommen automatisch der Reiner Meutsch 
Stiftung FLY & HELP zugute

Begleiten Sie uns an den Bamburi Beach nahe 
Mombasa / Kenia! Die Severin Sea Lodge ist eine 
Oase der Entspannung inmitten eines Palmen-
gartens am Indischen Ozean. Die Hafenstadt 
Mombasa ist nur zwölf Kilometer von der Hotel-
anlage entfernt. Erleben Sie optional die atembe-
raubende und vielfältige Tierwelt Afrikas bei einer 
Safariverlängerung. Der musikalischeHöhepunkt 
ist das Konzert unter Palmen „STARS UNTER 
AFRIKAS STERNEN“ zugunsten der Reiner 
Meutsch Stiftung FLY & HELP. Freuen Sie sich 
auf die TOP Stars des deutschen Schlagers: 
Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, 
Henning Krautmacher und Matze Knop.

E-Mail: reisen@fh-travel.de 
Veranstalter: FLY & HELP Travel, 
eine Marke der Prime Promotion GmbH

INKLUSIVLEISTUNGEN

p. P. ab 

1.699 €
im DZ vom 16.02.-24.02.2027 

9-tägig (7 Nächte) ab/bis Frank-
furt  inkl. Flug, Halbpension-Plus 

und Konzert

Buchungscode:
LW27

Kenia Traumreise 2027
 mit FLY & HELP zum Konzert 

„Stars unter Afrikas Sternen“

www.schlagernacht-kenia.de

Besuch einer FLY & HELP Schule buchbar. 
Preis p.P.: 89 € (inkl. 50 € Extra-Spende an die Schule!)

Buchungsmöglichkeiten für 2027 als 
Grundreise1 o. mit Kurzsafari2,
Badeverlängerung3 o. Langsafari4:
16.2. – 24.2. (9-tägig,7 Nächte)1 ab 1.699 € p. P.
19.2. – 1.3. (11-tägig, 9 Nächte)2 ab 2.469 € p. P.
14.2. – 1.3. (16-tägig, 14 Nächte)3 ab 2.199 € p. P.
19.2. – 6.3. (16-tägig, 14 Nächte)4 ab 3.899 € p. P.

·  Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«
·  Live-Show „Abenteuer 
Weltumrundung“

Ihre Event-Highlights vor Ort

Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Henning 
Krautmacher und Comedian Matze Knop

»Stars unter Afrikas Sternen« 

Ausführlicher Reiseverlauf! 

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)
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Die nächste, dann mittlerweile schon 60. Tour der Reihe, fin-
det am Sonntag, den 01.03.2026 statt. Abfahrt ist um 11.30 
Uhr am Kirmesplatz in Villmar. Wir fahren nach Isselbach 
zum dortigen Brauhaus und starten ab da zu einer ca. 15 km 
langen Tour. Wir besuchen einen Sarg im Zinkelsloch, eine 
Wüstung und den Aussichtspunkt „Hohe Lay“. Verbindliche 
Anmeldungen bitte bis zum 21.02.2026 bei Christoph Höhler 
unter 0160-2364706

Generationenhilfe Villmar
Frühstücken im Cafe Denk‘mal mit der 

Generationenhilfe Villmar
Liebe Mitglieder der Generationenhilfe Villmar & Ortsteile,
Sich schon am Morgen mit Gleichgesinnten treffen, reden, 
austauschen usw. und vielleicht Spaß haben.
Auch in diesem Jahr möchten wir wieder gemeinsam früh-
stücken.
Wir treffen uns am Freitag, den 13. März um 09:00 Uhr in 
Limburg-Blumenrod, Zeppelinstr. 12 im Café Denk´mal.
Das ist im Hofgut Domäne Blumenrod, mehrere Parkplätze 
sind im Hinterhof, Einfahrt über Breites Driesch.
Dort waren wir im vergangenen Jahr schon mal zu einem 
gemütlichen Kaffeetreff.
Hier gibt es kein Buffet, sondern 2 verschiedene Frühstücks-
varianten plus einige Extras.
Im Café Denk´mal müssen wir frühzeitig Plätze reservieren, 
daher bitten wir um telefonische Anmeldung bis 03.03.2026 
über:
0157 4905680 oder schupp-karin@gmx.de,
und bitte hinterlasst bei der Anmeldung eine Telefonnummer 
für Rückfragen. Natürlich können wieder Fahrgemeinschaften 
gebildet werden.
Wer einen Fahrdienst braucht, sagt das bitte schon bei der 
Anmeldung, Wir freuen uns auf viele Teilnehmer.
Viele Grüße

Für den Vorstand der Generationenhilfe Villmar & Ortsteile
Karin Schupp

Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Villmar

Winterwanderung  
der KAB-St. Matthias Villmar

Als ein voller Erfolg entpuppte sich die diesjährige Winter-
wanderung der KAB-St. Matthias Villmar. 
43 Personen folgten der Einladung und trafen sich in Linden-
holzhausen im „Kruggelche“ zum Mittagessen und gemüt-
lichem Plausch.
Etwa 15 Personen beteiligten sich an der Wanderung. Un-
terwegs wusste Bernd Dresen einiges über Fauna und Flora 
zu berichten und gab ebenfalls geschichtliche Informationen 
zu Land und Leuten. 
Natürlich durfte bei einem kurzen Stopp eine hochprozentige 
Stärkung nicht fehlen.
Nach einem gemütlichen Mittag wurde gegen 15.00 Uhr der 
Heimweg angetreten mit der Bitte vieler Anwesenden um eine 
Wiederholung im nächsten Jahr.

So erreichen Sie uns

+++ ausschneiden +++ aufheben +++ wichtig +++

Redaktion:
Redaktionsschluss: Montag, 9.00 Uhr im Verlag

Redaktionelle Texteinreichung:

• CMSweb: https://cmsweb.wittich.de

Geschäftsanzeigen:
Annahmeschluss im Verlag: Montag, 8.00 Uhr

Ihre Medienberaterin Frau Peggy Wagenführ

• p.wagenfuehr@wittich-herbstein.de | Tel. 01 75 - 5 95 10 83

• anzeigen@wittich-herbstein.de | Tel. 0 66 43 - 96 27 - 0

Privatanzeigen:
Familien- und private Kleinanzeigen online selbstgestalten

• Online: https://anzeigen.wittich.de 
• oder telefonisch unter: Tel. 0 66 43 - 96 27 - 0

Vertrieb und Aboverwaltung:
• service@wittich-herbstein.de | Tel. 0 66 43 - 96 27 - 16

Allgemeine Aufträge / Anfragen:
• zentrale@wittich-herbstein.de | Tel. 0 66 43 - 96 27 - 0

Produktionsleitung:
• Herr Frank Vogel | Tel. 0 66 43 - 96 27 - 23  
• f_vogel@wittich-herbstein.de

Villmar

Die Heimat entdecken, wandern für ALLE
In der Reihe „die Heimat entdecken, wandern für ALLE“ wa-
ren bei trockenem, kaltem Winterwetter 47 Teilnehmer (neu-
er Rekord) ab dem Gasthaus „Hessenhaus“ am Tierpark in 
Weilburg unterwegs. An der Klosterruine „Pfannstiel“ vorbei 
zum „Silber- oder Märchensee“, zurück nach Hirschhausen 
an der Steinmauer vom Tierpark entlang um nach 8 km im 
Gasthaus die Tour ausklingen zu lassen.
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Beim ersten Teil der 35. Winterlaufserie der LG Dornburg am 
07.02.2026 in Frickhofen gingen Sophie Grieswald (W11) und 
ihr Bruder Niklas Grieswald (M11) an den Start.
Sophie erreichte mit einer Zeit von 5:34 Minuten einen guten 
6. Platz in ihrer Altersklasse. 
Niklas lief ein starkes Rennen und belegte mit 4:35 Minuten 
den 4. Platz in der M11. Beide sammelten wertvolle Wett-
kampferfahrung und zeigten eine engagierte Leistung zum 
Auftakt der Winterlaufserie. Auch der Seniorenbereich war 
durch Christoph Höhler gut vertreten, den den 5-km-Lauf in 
25:13 Minuten absolvierte und damit einen guten 18. Platz 
belegte.
Die Leichtathletikfreunde Villmar blicken stolz auf die gezeig-
ten Leistungen und freuen sich auf die kommenden Wett-
kämpfe der jungen Athletinnen und Athleten.

Aumenau

Schützenverein “Diana” Aumenau e. V.
Jahreshauptversammlung am 31.01.2026 -  
Der neu gewählte Vorstand stellt sich vor.

1. Vorsitzender - Rainer Wolf
2. Vorsitzender - Dirk Röller
Kassenwartin - Katharina Conrad
Schriftwartin - Jasmin Paulus
Schießwartin - Susanne Kramer
Jugendwart - Maurice Fuchs
Damenwartin - Melanie Zeiske
Der neue Vorstand bedankt sich herzlich für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und die zahlreiche Teilnahme an der 
Jahreshauptversammlung.
Auch an dieser Stelle möchten wir, im Namen aller Mitglieder, 
noch einmal dem alten Vorstand für seine langjährige Unter-
stüzung und Arbeitskraft danken.
Wir freuen uns auf eine gute, konstruktive, zukunftsorientierte 
Zusammenarbeit. Mit viel Energie, tollen Ideen für jung und 
alt, für Sport und Kultur.

Leichtathletikfreunde Villmar 1987 e.V.
Alia Steinmetz überzeugt bei Hessischen 

Winterwurf-Meisterschaften – Nachwuchs der 
LF Villmar stark unterwegs

Erfolgreiches Wettkampfwochenende für die Leichtath-
letikfreunde Villmar
Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Alia Steinmetz 
(W15) bei den Hessischen Meisterschaften im Winterwurf 
in Selters. Die junge Athletin zeigte sich in hervorragender 
Form und konnte gleich zwei neue persönliche Bestleistun-
gen erzielen.
Im Speerwurf belegte Alia mit einer Weite von 19,29 Metern 
einen respektablen 11. Platz und steigerte dabei ihre bisherige 
Bestmarke. Noch besser lief es für sie im Diskuswurf: Mit 
starken 23,00 Metern erreichte sie den 6. Platz und stellte 
auch hier eine neue persönliche Bestleistung auf. Eine tolle 
Entwicklung, die das kontinuierliche Training und ihr großes 
Potenzial unterstreicht.

Alia Steinmetz freut sich über zwei neue PB in Niederselters
Auch im Laufbereich waren die Leichtathletikfreunde Villmar 
am vergangenen Wochenende vertreten. 



Villmar - 12 - Nr. 7/2026

Kleidersammlung für Bethel

    Was kann in den Kleidersack? 
Gut erhaltene Oberbekleidung und Schuhe (bitte paarweise bündeln), 
Handtaschen, Federbetten und Federkissen – jeweils gut (am besten  
in Säcken) verpackt 

  Nicht in den Kleidersack gehören: 
Lumpen, nasse, verschmutzte oder beschädigte Kleidung, Unterwäsche, 
Gardinen, Haus- und Tischwäsche, Textilreste, Stepp- und Fleecedecken, 
abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, Skischuhe, Klein- und 
Elektrogeräte

  Briefmarken für die Briefmarkenstelle Bethel nehmen wir gerne,  
können sie aber leider nicht mitnehmen. Rückfragen hierzu unter  
Telefon: 0521 144-3597 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung 
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel · Brockensammlung Bethel 
Am Beckhof 14 · 33689 Bielefeld · Tel. 0521 144-3779

Der Umwelt zuliebe –  

eigene Plastiktüten  

verwenden! 

durch die Ev. Kirchengemeinde

Weyer
 

vom 16. Februar bis 21. Februar 2026
 

_________________________________________________________

 

Abgabestelle:
 

Luisenhof / Fam. Hepp

Scheune

Luisenhof

65606 Villmar-Weyer

jeweils von 10.00 - 18.00 Uhr

 

Veranstaltungen im Marktflecken Villmar
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11. Tanzspektakel in Villmar begeistert mit voller Halle
Die König-Konrad-Halle bebte: Zum 11. Tanzspektakel der 
Freiwilligen Feuerwehr Villmar strömten zahlreiche Besu-
cherinnen und Besucher. Schon vor Einlass bildete sich 
eine lange Schlange – ein deutliches Zeichen für die Be-
liebtheit der Veranstaltung. In der bis auf den letzten Platz 
gefüllten Halle erwartete das Publikum ein farbenfrohes 
Programm voller Tanz, Fantasie und Emotionen.
Den Auftakt gestalteten die Tänzerinnen der Freiwilligen 
Feuerwehr Villmar „Burning Flames“ (ab 15 Jahre) und „Ri-
sing Flames“ (13–15 Jahre) mit schwungvollen Gardetän-
zen. Die jüngsten Tänzerinnen der „Sparkling Flames“ (8–12 
Jahre) verzauberten ebenfalls mit einem Gardetanz und 
anschließend mit „Fireflies – Wenn Glühwürmchen tanzen“ 
schufen sie eine magische, funkelnde Atmosphäre. 
In der Folge entführten die „Rising Flames“ noch einmal 
das Publikum mit „Der Raub der Mona Lisa“ in die Welt der 
großen Kunst und meisterhafter Diebeskunst. Die „Crazy 
Diamonds“ aus Aumenau und das Garde Solo & Duo aus 
Arfurt beeindruckten farbenfroh mit technischer Präzision.
Die „Burning Flames“ erzählten in „Die Legende von Zorro“ 
die Geschichte eines maskierten Helden, der für Gerechtig-
keit kämpft, Hindernisse meistert und mit Geschick seine 
Gegner austrickst.
Dynamische Formationen, kraftvolle Bewegungen und 
spannende Szenen machten den Tanz zu einem echten 
Höhepunkt des Abends.
Die Männertanzgruppe „Die Ölfer“ (ab 18 Jahre) entführte 
das Publikum mit „Robin Hood – König der Diebe“ in den 
Sherwood Forest. 

Abenteuerliche Szenen, Witz und Humor wurden mit einer 
groß inszenierten Liebesgeschichte zu Maid Marian ver-
bunden – ein Tanz voller Charme und Herz.
Humor und Fantasie prägten auch andere Auftritte: Die 
Männertanzgruppen „Brecher Klopfer“ und „Brecher Hoa-
se“ begeisterten mit einer turbulenten Postlieferung bzw. ei-
nem spannenden Schachduell. Märchenhafte Geschichten 
wurden neu interpretiert: Die Gi’orrias zeigten Rotkäppchen 
aus ungewöhnlicher Perspektive, während die Sweet Devils 
aus Arfurt mit „Amors Dancefloor“ Liebe und freche Pfeile 
auf die Bühne brachten.
Internationale Rhythmen und Lebensfreude standen bei 
den „A-Town Girls“, der Jugendshowtanzgruppe „MaSi“ mit 
„Viva la Mexico“ vom Taunussteiner Carnevalverein, „Fan-
tastix“, „First Generation“ und „Experience“ im Mittelpunkt. 
Von mexikanischen Traditionen über Flugreisen rund um die 
Welt bis hin zu exotischen Aras in Brasilien: Jede Gruppe 
brachte ihre eigene Geschichte mit Bewegung, Farben und 
Emotionen auf die Bühne.
Erstmals führte Irina Friedrich charmant und witzig durch 
den Abend, während die heimischen Trainerinnen Aline 
und Swana Rosbach, Alina Seibt, Sophie Stockmann so-
wie Teresa und Dagmar Caspari mit viel Herzblut für die 
herausragenden Darbietungen sorgten.
Nach dem offiziellen Programm ging die After-Show-Party 
mit DJ Julz nahtlos weiter, und das Publikum feierte und 
tanzte bis tief in die Nacht. Das 11. Tanzspektakel endete da-
mit genauso stimmungsvoll, wie es begonnen hatte. Schon 
jetzt dürfen Tanzbegeisterte den nächsten Termin vormer-
ken: Das 12. Tanzspektakel findet am 23. Januar 2027 statt.
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Weyer

Natur- & Heimatfreunde Weyer e. V.
Heimatmuseum Weyer am 15. Februar ab 14:30 

Uhr geöffnet
Am 15.02.2026 öffnet das Heimatmuseum Weyer von 14:30 
Uhr bis 17:00 Uhr seine Türen.
Raum 1 zeigt auf 15 Bildern die bisherige Grabungstätigkeit 
von HessenArchäologie unterhalb der Alteburg auf Weyerer 
Gemarkung. Ebenfalls in Raum 1 wird an die Juden in Weyer 
erinnert. Interessante Fundstücke aus der ehemaligen Syna-
goge werden ebenso gezeigt wie Alltagsgegenstände.
In Raum 2 ist eine Ausstellung mit Erinnerungsstücken aus 
der Kindheit vergangener Zeiten aufgebaut. Die Ausstellung 
soll anhand von ausgesuchten Exponaten eine Vorstellung 
davon geben, wie Kinder in Weyer früher gespielt, gelernt 
und gelebt haben. Einige Weyerer haben uns ihren Speicher 
geöffnet und Schätze ans Licht gebracht, die vergessen 
schienen. Wir hoffen, dass wir bei unseren Besucherinnen 
und Besuchern Erinnerungen wachrufen und für anregenden 
Gesprächsstoff sorgen.
Raum 3 ist den Vereinen von Weyer gewidmet. Aber auch 
Einzelstücke aus früheren Zeiten können bewundert werden.
Im Erzählcafe gibt es Kaffee und Plätzchen. Die Natur- & 
Heimatfreunde Weyer freuen sich auf viele Besucherinnen 
und Besucher.

Schiffsschaukel aus ca. 1950, Leihgabe von Elke Thorn

Theatergruppe Aumenau e.V
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Liebe Mitglieder,
wir laden Euch recht herzlich zur Jahreshauptversammlung 
am Freitag, 27. Februar 2026 um 18.30 Uhr ins Sportlerheim 
des TUS Aumenau ein.
Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Verlesen der Niederschrift der Jahreshauptversammlung 

vom 14.Mai 2025
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht des Kassierers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstands
7. Wahlen

a) 1. Vorsitzender
b) 2. Vorsitzender
c) 1. Schriftführer
d) 2. Schriftführer

8. Spendenübergabe
9. Verschiedenes
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung lädt der Vor-
stand noch zum Wintergrillen mit Würstchen und Glühwein 
ein.
Über eine rege Beteiligung würden wir uns freuen.
Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand
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Peggy Wagenführ

Ich bin für Sie da...

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 0175 5951083
Fax: 06643 9627-78 

p.wagenfuehr@wittich-herbstein.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Aktuell  |  Erfolgreich  |  Informativ

Ihr Mitteilungsblatt!
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FamiLINUS

Blumen und ihre BedeutungBlumen und ihre Bedeutung
Klassiker mit Herz
Rote Rosen: 
tiefe Liebe, Leidenschaft, „Ich liebe dich“
Rosa Rosen: 
Romantik, Zärtlichkeit, Verliebtheit
Tulpen (rot): 
ehrliche, warme Liebe – modern & stilvoll
Ranunkeln:
Anziehung, Charme, „Ich bin verzaubert von dir“

stock.adobe.com 

- Saichol

Der Valentinstag am 14. Februar ist ein Tag, an dem Menschen ihren Liebsten zeigen, wie gern man sie hat  
– oft mit Blumen, Schokolade oder kleinen Herzen. 
Der Brauch geht auf den heiligen Valentin zurück, einen Priester im alten Rom, der trotz Verbot Paare traute. 
Es ist ein Fest der Liebe und Freundschaft.

Valent instag am 14. FebruarValent instag am 14. Februar

stock.adobe.com 

- ifiStudio

stock.adobe.com
 - ksena32

alle Texte mit KI

zum Ausmalenstock.adobe.com - Somjai King
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Metzgerei & Partyservice Weimer | Peter-Paul-Straße 44 | 65606 Villmar
Tel.: 06482 - 320 | E-Mail: info@metzgerei-weimer.de | www.metzgerei-weimer.de

Di

Mi

Do

Fr

Tägl. Gemischter Salatteller mit „Hausdressing“ 5,50 €

Schnitzel „Hawaii“ mit Kochschinken, Ananas und 
Käse überbacken, dazu Pommes & Salat 9,90 €
Gesalzenes Schälrippchen 
mit hausgemachtem Sauerkraut und Kartoffelpüree 8,90 €
Lasagne mit Hackfleisch und Tomatensoße, 
dazu Beilagensalat 8,90 €
Geschmorte Schweinebäckchen in Altbiersoße 
mit Kartoffelknödeln und Bohnengemüse 10,90 €
Gegrillter Lachs auf Blattspinat mit Zucchini- 
Bandnudeln und einer Dill-Weißweinsoße 10,90 €

oder:

Unser Mittagstisch
vom 17.02. bis zum 20.02.2026

Solange der Vorrat reicht, 
für Druckfehler keine 

Gewähr.

Angebot vom 16.02. – 21.02.2026

für Druckfehler keine Gewähr

Gefüttert mit echtem Schrot und Korn aus eigenem Anbau!
Möttau an der B 456 Tel. 06472 / 915 915 ·  Mo-Fr 8.00-18.00 ·  Sa 8.00-13.00 Uhr
Braunfels, Borngasse 54 Tel. 06442 / 932 998 · Mo-Fr 8.00-18.00 ·  Sa 8.00-13.00 Uhr

Bei uns brauchen Sie nicht vorbestellen, wir haben immer genug Ware in unseren Theken vorrätig.
- Alles in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht -

Gulasch 
vom Schwein, natur, mager .................. 1 kg 6,90
Frische, grobe Bratwürstchen  100 g 0,99
Hüftsteaks vom Schwein ............... 1 kg 6,99

*Anrufweiterleitung Firmensitz Lollar*

Rohrsanierung 

Rohr in Rohrsanierung 

Rohrarbeiten 

 Rohrreinigung
 Kanalreinigung
 TV-Untersuchung
 Rohrsanierung
 Kanalsanierung
 Rückstauklappe
 Rohrarbeiten
 Rohr in Rohrsanierung

Landkreis Limburg Weilburg

06431-2759977 *Anrufweiterleitung Firmensitz Lollar*
*Anrufweiterleitung Firmensitz Lollar*

Rohrsanierung 

Rohr in Rohrsanierung 

Rohrarbeiten 

 Rohrreinigung
 Kanalreinigung
 TV-Untersuchung
 Rohrsanierung
 Kanalsanierung
 Rückstauklappe
 Rohrarbeiten
 Rohr in Rohrsanierung

 Rohrreinigung
 Kanalreinigung
 TV-Untersuchung
 Rohrsanierung
 Kanalsanierung
 Rückstauklappe
 Rohrarbeiten
 Rohr in Rohrsanierung

Vielen Menschen in Paraguay fehlt 
es an Nahrung, Bildung und vielem 
mehr. Wie sich für Petrona die Zu-
kunft verbessert, erfahren Sie unter: 
brot-fuer-die-welt.de/chance

Jeder Mensch hat 
eine erste 

Chance verdient.
Vielen Menschen in Paraguay fehlt 
es an Nahrung, Bildung und vielem 
mehr. Wie sich für Petrona die Zu-
kunft verbessert, erfahren Sie unter: 
brot-fuer-die-welt.de/chance

Jeder Mensch hat 
eine erste 

Chance verdient.

Erlebe die Kraft  
der Patenschaft. 
Werde jetzt Pate  
auf worldvision.de

Das Deutsche 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)
bescheinigt:

Erlebe die Kraft  
der Patenschaft. 
Werde jetzt Pate  
auf worldvision.de

Das Deutsche 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)
bescheinigt:

Erlebe die Kraft  
der Patenschaft. 
Werde jetzt Pate  
auf worldvision.de

Das Deutsche 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)
bescheinigt:

Raten Sie mit!!!
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